
3690 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bericht 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 8. Juni 1989 betreffend ein Abkommen 

zwisch(3n der Republik Österreich und der Volksrepublik Polen über die Förderung 

und den Schutz von Investitionen 

Das vorliegende Abkommen hat die Förderung und den Schutz von Investi

tionen zum Gegenstand und regelt auf der Grundlage der Gegenseitigkeit ua. die 

Entschädigungspflicht bei Enteignungen, die Frage von Überweisungen und Formen 

der Streitbeilegung. Das Abkommen beruht auf den Prinzipien der Meistbegünsti

gung - ausgenommen Vorteile, die sich aus Integrationsmaßnahmen uä. ergeben -

und der Inländergleichbehandlung. Auf Grund dieses Vertragsinstrumentes ist jede 

Vertragspartei in der Lage, die Rechte ihres Investors im Investitionsland sicher

zustellen und zu vertreten. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorlie

genden Abkommens die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen im Sinne des Art. 

50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 

Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 13. Juni 1989 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, 

dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Außenpolitische Ausschuß somit den 

Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 8. Juni 1989 betreffend ein 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Volksrepublik Polen über die 

Förderung und den Schutz von Investitionen wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, 1989 06 13 

Ing. Georg Lud e s c her 

Berichterstatter 

Albrecht K 0 n e c n y 

Vorsi tzenderstell vertreter 
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